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Dezernat Familie,                                                                                                23.04.2019
Bildung und Soziales

Beantwortung der Großen Anfrage der  
SPD-Fraktion vom 20.02.2019 zum Thema

- Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe 
  für Kinder und Jugendliche mit besonderem  
  Förderbedarf sowie Kinder mit (drohender)  
  Behinderung in der Stadt Jena -

Die Beantwortung erfolgte durch das Dezernat Familie, Bildung und Soziales.

Eberhard Hertzsch
Dezernent
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Einleitung

Die  Anfrage  widmet  sich  dem  Rahmenkonzept   zur  Vernetzung  von  Jugendhilfe  und
Schule und dessen Fortschreibung, der Umsetzung der Leistungen nach § 7 Absatz 4 des
Thüringer  Kindertagesstättengesetzes  (ThürKitaG)  und  dem  Bundesteilhabegesetz
(BTHG) und damit einer sehr spezifischen Thematik des Dezernates für Familie, Bildung
und Soziales.  Die Fragestellungen boten Anlass für  eine eingehende Analyse der  seit
2010 eingetretenen Entwicklungen und sich verändernden Prozesse.

Frage 1 - Welchen Arbeitsstand hat die o. g. Rahmenkonzeption heute?

Die  Fortschreibung  der  Rahmenkonzeption  wurde  am  29.08.2013  im
Jugendhilfeausschuss  der  Stadt  Jena  beschlossen.  Bestehende  Strukturen  und
Umsetzungen  sollten  eingeschätzt  und  verbindliche  Weiterentwicklungen  aufgeführt
werden.  Anknüpfend  an  die  guten  Erfahrungen  des  Entstehungsprozesses  der
Rahmenkonzeption 2010 wurden ebenfalls Vertreter aus unterschiedlichen Fachbereichen
der Stadtverwaltung Jena, dem Staatlichen Schulamt Ostthüringen, den Förderzentren,
den freien Trägern der  Kinder  und Jugendhilfe  sowie der  Friedrich-Schiller-Universität‐
Jena  (FSU)  und  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  beteiligt.  Zur  Bearbeitung  der
Themenvielfalt wurden vier Unterarbeitsgruppen (UG) gebildet:

· UG 1 „Schulbegleitung/Teamteaching“

· UG 2 „Schulstation/Schulinsel“

· UG 3 „Beratung“

· UG 4 „Gelingensbedingungen Gemeinsamer Unterricht“

Der Gesamtprozess der Fortschreibung stand unter der Leitung des Jugendamtes - Frau
Brunner und Herr Amend. Frau Dr. Simone Börner (Institut für Erziehungswissenschaft der
Universität  Jena) hat den Arbeitsprozess moderiert  und gemeinsam mit  Herrn Thomas
Buchholz dokumentiert. 

Zu Beginn der Fortschreibung der Rahmenkonzeption mit dem Titel  „Rahmenkonzeption
zur  Inklusion  von  Kindern  und  Jugendlichen  mit  besonderem  Förderbedarf  im
frühkindlichen Bereich und an den Jenaer Schulen“ wurden folgenden Ziele festgelegt:

• die  weitere  Stärkung  und  Verbesserung  der  Rahmenbedingungen  und  der
Strukturen für den Gemeinsamen Unterricht 

• die Darlegung und Erläuterung der fachlichen Empfehlungen des Landes Thüringen
zum Gemeinsamen Unterricht sowie

• die Darstellung der Unterstützungsformen und Leistungen für den Gemeinsamen
Unterricht  des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen sowie der  Stadt  Jena unter
Beachtung der jeweiligen Zuständigkeiten.

Seit der Verabschiedung der Rahmenkonzeption „Integration von Kindern mit besonderem
Förderbedarf“ im Jahr 2010 wurden bzw. werden weitere Projekte durch die Stadt Jena
initiiert bzw. in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse in die Fortschreibung der Konzeption
und in die weitere Arbeit eingeflossen sind.
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Zu nennen wären hier:

Die „Expertise zum Gemeinsamen Unterricht (GU) in der Stadt Jena“, welche die Stadt
Jena in Auftrag gegeben hat und die durch die Humboldt-Universität zu Berlin und die
Friedrich-Schiller-Universität  Jena  gemeinsam  mit  den  Kooperationspartnern,  wie  dem
Staatlichen Schulamt Ostthüringen und den Jenaer Schulen, umgesetzt wurde.

Die Expertise untersuchte den Ist-Stand des Gemeinsamen Unterrichts von Kindern und
Jugendlichen  mit  und  ohne  Behinderung  in  der  Stadt  Jena  mit  wissenschaftlichen
Methoden. Dafür wurden Interviews mit allen Schulleitern, mit Lehrern und Schulbegleitern
jeder Schule geführt; wo es möglich war auch mit Eltern und Schülern. Außerdem wurde
die Qualität des Unterrichts mit Hilfe von Unterrichtsbeobachtungen und Lehrerfragebögen
erfasst. Diese Daten mündeten zum einen in einen Gesamtüberblick über alle Schularten
in  der  Stadt  und  zum  anderen  in  Portraits  für  jede  einzelne  Schule.  Diese
schulspezifischen Portraits wurden den Schulleitungen und Kollegien rückgemeldet und
mit  ihnen  diskutiert.  Sowohl  für  die  Stadt  als  auch  für  die  einzelnen  Schulen  wurden
Empfehlungen  formuliert,  die  Ansatzpunkte  für  die  Weiterentwicklung  hin  zu  Inklusion
bieten.

Ziel des Anschlussprojektes „Jenaer Schulen auf dem Weg zu Inklusion begleiten“ war es,
Jenaer  Schulen  in  ihrer  Entwicklung  im  Kontext  von  Inklusion  wissenschaftlich  zu
begleiten und zu unterstützen. Inhaltlich an die Empfehlungen aus den Schulportraits der
Expertise zum Gemeinsamen Unterricht in der Stadt Jena anknüpfend und am aktuellen
Bedarf orientiert, wird den einzelnen Schulen Unterstützung und Fortbildung angeboten.
Das Spektrum möglicher Arbeitsformate reicht  von schulspezifischer Prozessbegleitung
und  -beratung  bis  zur  Gestaltung  schulinterner  Fortbildungen.  Die  jeweiligen
Schulleitungen bestimmen über die Nutzung und Ausgestaltung dieser Angebote

2017  legte  die  Stadt  das  Konzept  zur  Stabilisierung  und  Weiterentwicklung  des
Gemeinsamen  Unterrichts  in  der  Stadt  Jena  vor.  Ziel  des  Konzeptes  –  das  durch
MitarbeiterInnen des Staatlichen Schulamtes Ostthüringen und der Stadtverwaltung Jena
entwickelt  wurde  –  ist  die  Stabilisierung  und  Weiterentwicklung  des  Gemeinsamen
Unterrichts, um für alle jungen Menschen gelingende Bildungsbiografien zu ermöglichen.
Erreicht  werden  soll  dies  durch  die  verbindliche  Zusammenarbeit  von  Schulen,
Schulaufsicht und Schulträger. 

Das  laufende  Modellprojekt  „Weiterentwicklung  der  Integrationshilfe  in  Schule“  wurde
durch  den  Fachdienst  Jugendhilfe  initiiert  und  wird  mit  vorerst  zwei  Modellschulen
durchführt.
Gleichzeitig zu diesen Projekten führte die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Beirat für
Menschen mit Behinderung einen breit angelegten Beteiligungsprozess durch, in dessen
Ergebnis der Aktionsplan „Inklusive Stadt“ entwickelt wurde. 

An der Fortschreibung der Rahmenkonzeption haben auch Eltern behinderter Kinder aus
dem Arbeitskreis „Integratives Lernen“ aktiv mitgewirkt. Ein besonderes Anliegen war ih-
nen die frühzeitige Beratung betroffener Eltern durch Eltern. Auf Anregung der damaligen
Jugendamtsleiterin Frau Brunner entstand der Kontakt mit der Elternstiftung Baden-Würt-
temberg. Nach einem Besuch bei der Stiftung in Stuttgart und einer Informationsveranstal-
tung der Stiftung in Jena, zu der alle Jenaer Familien eingeladen wurden, die Eingliede-
rungshilfe  beziehen,  entstand  die  Idee,  in  Jena  Elternmentoren  auszubilden.  Am
01.07.2015 hat sich der Verein „Elternmentoren Jena e.V. gegründet.
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Parallel  zur Arbeit an der Fortschreibung der Rahmenkonzeption erschienen zahlreiche
veröffentlichte  Dokumente  und  Arbeitshilfen  zum  Gemeinsamen  Unterricht  auf
Landesebene. Dies waren u.a.

• Entwicklungsplan Inklusion.  Thüringer  Entwicklungsplan zur  Umsetzung der  UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Artikel 7 und 24)
bis 2020 (2013)

• Handreichung für den Gemeinsamen Unterricht, Praxishilfe (2013)
• Leitlinien für Schüler mit Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung

(2014)
• Schwerpunkte des geplanten inklusiven Schulgesetzes
• Arbeitshilfe „Sicherstellung des besonderen Hilfebedarfs für Kinder und Jugendliche

mit einer Behinderung während des Schulbesuchs einschließlich der Verfahren zur
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und der Leistungsgewährung
durch den öffentlichen Sozial- und Jugendhilfeträger“ (2015).

Zudem kündigte  das  Land  das  neue  inklusive  Schulgesetz  an,  das  den  gesetzlichen
Rahmen  für  die  zukünftige  Arbeit  im  Gemeinsamen  Unterricht  regeln  würde.  Die
Veröffentlichungen der Schwerpunkte für das neue Schulgesetz als auch der Dokumente
zum Gemeinsamen Unterricht führten dazu, dass die Empfehlungen der Arbeitsgruppen
einem  kontinuierlichen  Abgleich  mit  den  vom  Land  genannten  Rahmenbedingungen
unterworfen waren. 
Dies führte letztlich zu der Entscheidung der Stadt, im Sinne einer effektiven Arbeit aller
Beteiligten,  die  Veröffentlichung  des  neuen  Schulgesetzes  abzuwarten  und  auf  der
Grundlage des Gesetzestextes weiter zu arbeiten.
Hinzu  kam,  dass  die  Koordinatorin  des  Gemeinsamen  Unterrichts  mit  dem  Schuljahr
2015/16 diese Funktion aufgab und keine  vollumfängliche Wiederbesetzung der  Stelle
erfolgte. Damit fehlte eine wesentliche personelle Ressource und wichtige konzeptionelle
Unterstützung  im  Prozess.  Die  Besetzung  bzw.  Nachbesetzung  dieser  Stelle  erfolgt
prinzipiell über das Staatliche Schulamt Ostthüringen.

Im  Januar  2016  wurden  die  an  der  Fortschreibung  Beteiligten  über  das  Vorgehen
informiert.
Bisher  ist  das  neue  Schulgesetz  nicht  verabschiedet.  Die  Stadt  Jena  arbeitet  weiter
intensiv mit Trägern am Thema der Stabilisierung des Gemeinsamen Unterrichts.

Frage 2 - Erfolgte eine Evaluation und Fortschreibung der Rahmenkonzeption? Mit
jeweils welchen Ergebnissen?

Die Ergebnisse der umfangreichen Arbeit an der Rahmenkonzeption sind in die inhaltlich-
konzeptionelle  Arbeit  zur  Stabilisierung  des  Gemeinsamen  Unterrichts  der  Stadt
eingeflossen. Verwiesen sei hier auf das 2017 gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt
entwickelte  „Konzept  zur  Stabilisierung  und  Weiterentwicklung  des  Gemeinsamen
Unterrichts  in  Jena“,  welches  für  die  Lenkungsgruppe  „Integration  von  Kindern  mit
besonderem Förderbedarf“ eine wichtige Arbeitsgrundlage bildet. In der Lenkungsgruppe
stimmen sich Schulträger und Staatliches Schulamt zu Konzepten und Entwicklungsfragen
im Gemeinsamen Unterricht ab.



Beantwortung der Großen Anfrage der SPD-Fraktion vom 20.02.2019                                                                                              5

Das bereits  genannte  Modellprojekt  „Weiterentwicklung der  Integrationshilfe  in  Schule“
führt z. B. die inhaltliche Diskussion unter den aktuellen Bedingungen der Personalknapp-
heit bei Sonderpädagogen und Schulbegleitern weiter.

Frage 3 - Wurde die Fortschreibung dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt?

Aus den oben genannten Gründen erfolgte keine Vorlage der Fortschreibung der Rahmen-
konzeption im Stadtrat.

Frage 4 - Liegt eine analoge Konzeption für die Integration von Kindern mit 
Förderbedarf im Bereich Kindertagesstätten vor?

Im Jahr 2013 wurde an einer Fortschreibung der 2011 durch den Jenaer Stadtrat 
verabschiedeten Rahmenkonzeption gearbeitet. In diesem Zusammenhang wurde der 
Auftrag formuliert, diese auch für den Bereich der Kindertageseinrichtungen/Kinder-
tagespflege bzw. der frühkindlichen Bildung fortzuschreiben.

In einem intensiven Prozess erarbeiteten daraufhin VertreterInnen der Verwaltung 
(Fachdienst (FD) Jugendhilfe, FD Jugend und Bildung, FD Gesundheit) sowie der freien 
Träger (Kita-Leitungskräfte, Frühförderstelle, Kinderfachdienst) ein umfangreiches 
Dokument.
Der Prozess wurde durch die FSU Jena moderiert und begleitet.
Da in der Folge eine Fortschreibung der ursprünglichen Rahmenkonzeption nicht 
verabschiedet und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt wurde, einigte sich die 
benannte Arbeitsgruppe, den Fachkräften der Träger und Einrichtungen das gemeinsam 
erarbeitete Papier als  „Fachliche Empfehlung für Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege“ zur Verfügung zu stellen (siehe Anlage 1 – „Integration von Kindern mit
besonderem Förderbedarf im frühkindlichen Bereich, Fachliche Empfehlung“).

Frage 5 - Was spricht für oder gegen eine Gesamtkonzeption unter Einbezug der 
Systeme Kita und Schule?

Eine getrennte Fortführung der Konzeptionen erscheint nicht ratsam. Um einen 
gelingenden  Wechsel der betroffenen Kinder von der einen Bildungsinstitution in die 
darauffolgende zu gewährleisten, muss zukünftig der Fokus noch intensiver auf ein 
zielgerichtetes und mit allen am Prozess beteiligten Personen abgestimmtes 
Übergangsmanagement gelegt werden. (siehe auch Beantwortung Frage 11)

Frage 6 - Welche Entwicklungen lassen sich seit der Einrichtung des Integrations-
dienstes  skizzieren?  Konnten  die  mit  der  Einrichtung  des  Dienstes  zugrunde-
liegenden Zielsetzungen zufriedenstellend erreicht werden?

Seit  der Einrichtung des Spezialteams Integrationsdienst (ID) im April  2011 steigen die
Fallzahlen im Gesamtrückblick kontinuierlich an. 
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Die aktuell bearbeiteten Fallzahlen von leistungsberechtigten Kindern und Jugendlichen,
welche an der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt sind oder bei denen
eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist und/oder ihre seelische Gesundheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit  länger  als  sechs  Monate  von  dem  für  ihr  Lebensalter  typischen
Zustand abweicht, ist von 2011 zu 2018 deutlich gestiegen. 

Nicht  nur  im Bereich  der  Frühförderung  und heilpädagogischen  Maßnahmen,  sondern
auch bei der ambulanten Frühförderung, bei Integrativplätzen in integrativen wie Regel-
Kitas  sowie  bei  den  behinderungsbedingten  Mehrbedarfen  ist  ein  massiver
Fallzahlenanstieg zu verzeichnen. Die Zahl der Integrationshelfer in Schulen hat sich seit
2011 nahezu verdreifacht.

Der Integrationsdienst hat sich seit seiner Einrichtung nicht nur personell, aufgrund der
Fallzahlsteigerung entwickelt, sondern sich auch in festen Regionalteams (Stadtmitte und
Winzerla) etabliert. (siehe Anlage 2 – „Bericht zur Entwicklung der Fallzahlen im ID“)

Die konzeptionelle Zielstellung der Grundidee der Gründung eines speziellen Fachteams
ist durch dessen professionelle fachliche Etablierung erreicht worden. 

Frage  7  -  Inwieweit  gelingt  es,  die  gesetzlichen  Vorgaben  (Bearbeitungszeiten,
Einbeziehung von fachlichen Partnern) einzuhalten?

Die hohe Inklusionsquote von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung von nahezu 90
%  und  der  erhebliche  Aufwuchs  von  erforderlichen  Eingliederungshilfen  stellen  das
Helfersystem,  insbesondere  Schulen,  Verwaltung  und  freie  Träger,  vor  enorme
Herausforderungen.  Der  Beratungsbedarf  von  Eltern  und  Institutionen  ist  erheblich
gestiegen. Im Rahmen der Zusammenarbeit der beteiligte Akteure leisten die Kolleginnen
und Kollegen wertvolle Unterstützung, indem sie über rechtliche Rahmenbedingungen und
Prozesse  aufklären  und  zu  möglichen  Hilfen  der  verschiedenen  Sozialleistungsträger
beraten. Dabei erfahren sie selbst wertvolle Hilfestellungen durch beteiligte Institutionen
sowie die Fachberaterin Inklusion.

Um dem Anstieg der Fallzahlen gerecht zu werden, überprüft die Stadt Jena regelmäßig
die  benötigten  Stellen  in  den  einzelnen  Bereichen.  So  sind  die  Stellen  im
Integrationsdienst des Fachdienstes Jugendhilfe im Zeitraum seit 2013 von 5,7 auf 9,5
Vollzeitstellen  im  Jahr  2019  gestiegen.  Der  Integrationsdienst  wird  künftig  als
eigenständiges Team im Fachdienst Jugendhilfe geführt. 

Für  das  Verfahren  zur  Gewährung  von  Eingliederungshilfe  finden  die  gesetzlichen
Regelungen  der  einzelnen  Sozialgesetzbücher  Beachtung.  Hierbei  arbeiten  die
Kolleginnen  und  Kollegen  des  Integrationsdienstes  Hand  in  Hand  mit  allen  am
Hilfeprozess  beteiligten  Institutionen.  Sie  nehmen  ihren  Beratungsauftrag  den  Eltern
gegenüber wahr und leiten das gesamte Bewilligungsverfahren. 

Nach dem Eingang eines Antrags erhalten die Eltern eine Eingangsbestätigung und mit
dieser  einen  Ansprechpartner  im Integrationsdienst,  an  den  sie  sich  mit  ihren  Fragen
wenden können. Parallel dazu wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit geprüft (§ 14
SGB IX) und Anträge gegebenenfalls an den zuständigen Leistungsträger weitergeleitet. 
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Die gesetzlichen Regelungen zur Bewilligung von Eingliederungshilfen sehen vor,  dass
der Rehabilitationsbedarf durch ein medizinisches Gutachten festgestellt wird. Nach § 35a
SGB VIII hat  der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme eines Arztes für
Kinder-  und Jugendpsychiatrie  und -psychotherapie,  eines Kinder-  und Jugendpsycho-
therapeuten oder eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über
besondere  Erfahrungen  auf  dem  Gebiet  seelischer  Störungen  bei  Kindern  und
Jugendlichen verfügt, einzuholen. Das Gutachten soll innerhalb von zwei Wochen nach
Auftragserteilung (§ 17 SGB IX) erstellt werden. 

Bei über 80 % aller Neuanträge liegt bei Antragstellung keine ärztliche Stellungnahme vor,
die  den  gesetzlichen  Anforderungen  entspricht.  In  mehr  als  der  Hälfte  der  Fälle  liegt
keinerlei medizinischer Befund oder Stellungnahme vor. In diesen Fällen wird in der Regel
innerhalb  von  zehn  Arbeitstagen  nach  Antragseingang  ein  amtsärztliches  Gutachten
beauftragt. 

Für  die  Feststellung  der  individuellen  Teilhabebeeinträchtigung  und  des  Umfangs
notwendiger  Unterstützungsleistungen  enthält  der  Antrag  auf  Eingliederungshilfe  ganz
überwiegend  keine  hinreichende  Begründung   (z.  B.  „braucht  Unterstützung  in  der
Schule“). 

Die Anforderungen an die Beurteilung einer Teilhabebeeinträchtigung, gegebenenfalls die
Koordinierung der Zusammenarbeit verschiedener Leistungsträger und die Entscheidung
über  die  erforderlichen  Eingliederungshilfen  sind  unter  diesen  Umständen  regelmäßig
nicht in den nach den §§ 14, 15, 17 SGB  IX geregelten engen zeitlichen Fristen für die
Sachverhaltsermittlung, Begutachtung und Entscheidung  zu erfüllen. Grundlage für die
Beurteilung  der  Teilhabebeeinträchtigung  sind  neben  den  ärztlichen  Stellungnahmen
Hospitationen  und  Einschätzungen  von  Institutionen  wie  Schule  und  Kitas  und
gegebenenfalls weiterer Rehabilitationsträger. 

Die  Bearbeitungszeit  eines  Antrags  auf  Eingliederungshilfe  liegt  gegenwärtig  im
Durchschnitt bei drei Monaten. Sie ist ganz wesentlich beeinflusst von der Zeitspanne bis
zur  Erstellung  eine  medizinischen  Gutachtens,  der  Mitwirkung  von  Eltern  und  Schule
sowie  der  Möglichkeit  der  Leistungserbringer,  rechtzeitig  eine  erforderliche  Fachkraft
stellen  können.  Die  Erstellung  des  amtsärztlichen  Gutachtens  dauert  in  der  Regel
zwischen einem und sechs Monaten.

Die  Kolleginnen  und  Kollegen  bewerten  eingehende  Anträge  nach  Dringlichkeit.
Frühgeborene  Kinder  erhalten  sofort  eine  erforderliche  Frühförderung.   Bei  intensiven
Hilfen  wird  ein  Hilfe-  bzw.  Gesamtplan  mit  allen  beteiligten  Professionen  und
Leistungsberechtigten  bzw.  den  Sorgeberechtigten  erstellt.  Die  Leistungserbringer
erhalten  einen  detaillierten  Arbeitsauftrag.  Der  Aufwand,  Fachkräfte  zu  finden,  die  die
notwendigen  Eingliederungshilfen  erbringen,  hat  seit  dem vergangenen  Jahr  erheblich
zugenommen. Teilweise können notwendige Hilfen mangels geeigneten Fachpersonals in
Kita und Schule erst zeitverzögert bewilligt und erbracht werden. 

Die  Stadt  Jena  steht  im  Vergleich  mit  anderen  Thüringer  Kommunen  bezüglich  der
zeitlichen Umsetzung von Integrationsmaßnahmen grundsätzlich gut da. Allerdings muss
an  dieser  Stelle  darauf  hingewiesen  werden,  dass  sich  die  Gewinnung  von
Integrationshelfern  und  sonstigem Fachpersonal  aufgrund  der  bekannten  Situation  auf
dem Arbeitsmarkt zunehmend schwieriger gestaltet.
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Frage 8 - Wie wird die besondere fachliche Kompetenz des Integrationsdienstes 
heute und in Zukunft gesichert?

Nach den gesetzlichen Vorgaben des §  72 Achtes  Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
werden beim öffentlichen Träger der Jugendhilfe, Personen in den Aufgabenfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe  beschäftigt,  die  über eine entsprechende persönliche Eignung
und fachliche Qualifikation verfügen. Für den Freistaat Thüringen erfolgt eine gesetzliche
Regelung  zum  Fachkräftegebot  durch  §  23  Thüringer  Kinder-  und  Jugendhilfe-
Ausführungsgesetz (ThürKJHAG). Diese gesetzliche Regelung findet vollumfänglich in der
Stellenbesetzung des Integrationsdienstes ihre Anwendung.

Die hohe fachliche Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen im Integrationsdienst wird
durch den Fachdienst Jugendhilfe durch regelmäßige Fallkonferenzen, Team-Beratungen
und  professionelle  Fachweiterbildungen  zu  allen  Themenbereichen  sowie
Gesetzesgrundlagen  und  Gesetzesänderungen  gesichert.  Es  finden  themenspezifische
Einzel-  und  Team-Weiterbildungen  zu  aktuellen  Themen,  wie  der  Einführung  in  das
Bundesteilhabegesetz  (BTHG) und dessen Auswirkungen auf  die  Praxis,  zu speziellen
Hilfeplanverfahren,  zur  Einführung  in  die  International  Classifikation  of  Functioning,
Disability and Health (ICF) und deren Anwendung in der praktische Arbeit statt.

Regelmäßige  Klausuren  und  Workshops  mit  Schulen  sowie  das  Modellprojekt
„Weiterentwicklung  von  Integrationshilfe  in  Schule“  (siehe  Anlage  3  –  „Modellprojekt:
Weiterentwicklung der Integrationshilfe in Schule“ und Anlage 4 – „Integrationsdienst –
Bereich  Integrationshelfer“)  tragen  ebenfalls  zur  Qualitätssicherung  und  Professionali-
sierung des Integrationsdienstes bei. 

Die MitarbeiterInnen erhalten zudem ein festes Kontingent an Fall- und Team-Supervisi-
onen,  um  den  hohen  Arbeitsanforderungen  und  den  komplexen  Fallkonstellationen
gerecht werden zu können.

Zukünftig ist zudem die strukturelle Veränderung der Regionalisierung der Fachteams mit
der  Ausweitung  auf  den  Standort  Lobeda  geplant,  um  Arbeitsprozesse  optimieren  zu
können.
Begründet  wird  die  Bildung  von  drei  Regionalteams  dabei  durch  die  Verkürzung  der
Wegezeiten zu Kooperationspartnern, wie z. B. Schulen, Kindergärten für die Hospitation
und  Gespräche,  die  bessere  Vernetzung  in  den  Sozialräumen/Vermittlung  an  andere
Leistungserbringer  (Träger  der  Jugendhilfe,  Psychotherapie,  Physiotherapie  etc.),  die
damit  einhergehende Verkürzung von Team- und Dienstberatungen sowie die  bessere
Vertretbarkeit  in  Einzelfällen.  Auch die zeitlich effizientere Arbeitsweise von Kleinteams
gegenüber Großteams oder auch die Sicherstellung von festen Ansprechpartnern für die
Anliegen von Bürgern,  Schulen und Kindergärten zur  Verkürzung der  Bearbeitungszeit
wird hierdurch erwartet.

KollegInnen  des  Integrationsdienstes  nahmen  im  vergangenen  Jahr  am  Pilotprojekt
„Entwicklung eines Verfahrens zur leistungsbegründenden Einschätzung von (drohenden)
Teilhabebeeinträchtigungen  durch  Fachkräfte  der  Jugendhilfe“  unter  Federführung  der
Klinik  für  Kinder-  und  Jugendpsychiatrie/Psychotherapie  des  Universitätsklinikums Ulm
sowie des Deutschen Jugendinstituts München teil. 
Ziel  des Projekts war  die  Entwicklung einer  praxistauglichen Pilotversion  eines online-
basierten und standardisierten Instruments zur leistungsbegründenden Einschätzung und 
Dokumentation  von (drohenden)  Teilhabebeeinträchtigungen für  Fachkräfte  der  Kinder-
und Jugendhilfe. In einem partizipativen Prozess waren die Mitarbeitenden der beteiligten 
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Jugendämter  durch  Standortbesuche,  Interviews  mit  Expertinnen  und  Experten  sowie
gemeinsamen  Entwicklungsworkshops  an  der  Ausgestaltung  eines  Bedarfsermittlungs-
instruments  beteiligt.  Im  Ergebnis  des  Pilotprojekts  wurde  ein  Instruments  zur
Einschätzung  von  (drohenden)  Teilhabebeeinträchtigungen  entwickelt,  das  die
gesetzlichen Anforderungen des BTHG berücksichtigt.  Inwieweit das Instrument mit dem
auf Landesebene zu entwickelnden Integrierten Teilhabeplan für Thüringen nutzbar sein
wird, wird sich im Laufe diesen Jahres zeigen. 

Frage 9 - Gibt es eine Evaluierung zum Einsatz der Finanzmittel, der Wirksamkeit 
der Leistungen und der inhaltlichen Aufgabenverteilung gemäß der beschlossenen 
Umsetzung der Leistungen nach § 7 Absatz 4  Thüringer Kindertagesstättengesetz 
(ThürKitaG)? (Anmerkung: Mit der Änderung des ThürKitaG wurde aus § 7 - § 8.)

Zur  Unterstützung  der  Einrichtungen  bei  der  Förderung  von  Kindern  mit  erhöhtem
Förderbedarf  gemäß  §  8  Abs.  3  Thüringer  Gesetz  über  die  Bildung,  Erziehung  und
Betreuung  von  Kindern  in  Kindertageseinrichtungen  (ThürKitaG)  zahlt  das  Land  im
Rahmen des   § 26 (1) und § 27 (4)  ThürKitaG eine Landespauschale von jeweils 50 €
monatlich an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Seit  dem  01.01.2008  wird  diese  Landespauschale  nach  regelmäßiger  zweijähriger
Ausschreibung an den Kinderfachdienst des Quer-Wege e.V. vergeben.  Mit der Leistung
erhalten Kinder in den ersten Lebensjahren bis zum Schuleintritt Unterstützung, sofern die
Förderung nur vorübergehend erforderlich ist  (maximal 6 Monate) und ohne dass eine
Behinderung  absehbar  ist  oder  vorliegt.  Der  Kinderfachdienst  ist  ein  fachlicher
Ansprechpartner  für  Kindertagesstätten  und  Kindertagespflegepersonen,  wenn  die
Pädagogen in den Einrichtungen Auffälligkeiten bei Kindern beobachten.

Im  Oktober  2013  wurde  im  Jugendhilfeausschuss  beschlossen,  die  zur  Verfügung
stehenden Mittel ab dem 01.01.2014 in zwei Module aufzuteilen. 
Zum einem wird die Erbringung der direkten Förderleistung (Kinderfachdienst) weiterhin
ausgeschrieben und somit an einen freien Träger vergeben.
Zum  anderen  wurde  die  Errichtung  einer  Stelle  -  der  „Fachberatung  Inklusion“  -  im
Fachdienst Jugend und Bildung/Team Kindertagesbetreuung beschlossen und die Stelle
ab dem 01.01.2014 etabliert. Die FachberaterIn ist der pädagogische Ansprechpartner für
Eltern,  die  eine  inklusive  Betreuungsmöglichkeit  für  ihr  Kind  suchen.  Weiterhin  ist  sie
zuständig für  die  Prüfung notwendiger  Rahmenbedingungen in  allen Jenaer  Kitas,  um
Kinder  mit  Eingliederungshilfe  erfolgreich  zu  integrieren  sowie  für  die  Beratung  der
PädagogInnen zu allen Fragen der inklusiven Betreuung. 
Die  Fachberatung  Inklusion  und  der  Kinderfachdienst  des  Querwege  e.V.  sind  eng
vernetzt und arbeiten kooperativ zusammen. Es werden regelmäßige Vernetzungstreffen
mit pädagogischem Fachaustausch durchgeführt.
Der  Kinderfachdienst  des  Querwege  e.V.  erstellt  einen  jährlichen  Sach-  und
Qualitätsbericht, den er dem Fachdienst Jugend und Bildung jeweils im 1. Quartal  des
Folgejahres vorzulegen hat.
Seit April 2018 findet ein jährlicher Qualitätsdialog mit dem Kinderfachdienst statt.

Eine fachliche Begleitung existiert sowohl im Kita- als auch im Schul-Bereich (siehe hierzu
Antwort zu Frage 1).
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Eine umfassende Evaluierung des Einsatzes der Finanzmittel  und der Wirksamkeit der
Leistungen erfolgt letztendlich nicht und kann seitens der Stadt Jena auch nicht geleistet
werden.

Frage 10 – Wie erfolgt die Verzahnung der oben beschriebene Akteure: betroffene
Kinder  bzw.  Familien,  Kitas,  Schulen,  Frühförderung,  Therapeuten,  Allgemeiner
Sozialer  Dienst,  Integrationsdienst,  Fachdienst  Soziales,  Fachdienst  Jugend  und
Bildung, Gesundheitsamt, Schulamt, Kastanienschule, sozialpädriatrisches Zentrum
u.a.? Wie gelingt der Übergang zwischen bzw. die Zusammenarbeit der Systeme?
Wo liegen Herausforderungen oder Veränderungsbedarfe?

Um das Zusammenspiel der Akteure zu koordinieren und damit eine zielgenaue Form der 
Förderung für das einzelne Kind mit Förderbedarf zu gewährleisten, ist es sowohl 
erforderlich, im Innenverhältnis der Stadtverwaltung Schnittstellenzuständigkeiten 
aufeinander abzustimmen als auch Dritte, wie Träger oder das Staatliche Schulamt 
Ostthüringen in erforderlicher Form einzubeziehen. 

Zum Übergang Kindertagesstätte – Schule wird in Frage 11 ausgeführt.

Zur Umsetzung des Gemeinsamen Unterrichts (GU) in der Verantwortung des 
Schulträgers Stadt Jena ist folgendes anzumerken:
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Rahmenkonzeption wurde 2011 eine 
Lenkungsgruppe „Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf“ mit Teilnehmern 
aus den Fachdiensten Jugendhilfe, Jugend und Bildung, Gesundheit, dem Staatlichen 
Schulamt Ostthüringen sowie den Netzwerkleitungen der beiden Förderzentren ins Leben 
gerufen. Im Mittelpunkt steht die konzeptionelle Weiterentwicklung und Stabilisierung des 
GU in Jena.

In der Vergangenheit war es angesichts des hohen Inklusionsanteils in Jena gelungen, für 
den Aufgabenbereich Koordination des GU eine volle Stelle (anstatt 0,5 VbE) im 
Staatlichen Schulamt zu schaffen, welche die Koordinierung der Kapazitäten der Schulen 
für den GU sowie die erforderlichen Rahmenbedingungen für die spezifische Förderung 
der Kinder aufeinander abstimmte. Der/die KoordinatorIn für Gemeinsamen Unterricht 
fungiert zudem als Ansprechpartner für Eltern und Schulen. Diese, beim Staatlichen 
Schulamt Ostthüringen angesiedelte Stelle, war sehr erfolgreich. Es gab stets eine 
Übersicht zu Kapazitäten und daraus resultierende Vorschläge, die auch mit der 
Weisungshoheit des Schulamtes umgesetzt wurden. Mit dem persönlich bedingten 
Weggang der Stelleninhaberin wurde diese Stelle nicht vollumfänglich wiederbesetzt 
(siehe Frage 2).
Aktuell besteht die Steuergruppe  "Weiterentwicklung der Förderzentren und des 
Gemeinsamen Unterrichts – WFG". In jedem Staatlichen Schulamt gibt es diese WFG, in 
der die Schulämter, die Schulträger und Vertreter der Sozial-, Jugend- und Gesundheits-
ämter zusammenarbeiten und vor der Einschulung beraten, welche Bedingungen 
notwendig sind, um dem Kind ein erfolgreiches Lernen zu ermöglichen.
 
Für den Schulträger Stadt Jena mit seiner außergewöhnlich hohen Inklusionsquote wird 
die Besetzung der Koordinatorenstelle GU mit einer vollen Stelle als notwendig erachtet. 
Derzeitig ist das Dezernat Familie, Bildung und Soziales mit dem Schulamt dazu im 



Beantwortung der Großen Anfrage der SPD-Fraktion vom 20.02.2019                                                                                              11

Gespräch. Voraussetzung ist eine enge Abstimmung auf Basis einer noch 
abzuschließenden Vereinbarung zwischen Schulamt und Stadt. Dadurch ließen sich 
abgestimmte Sachverhalte verbindlich sowohl in Verantwortung des Schulträgers als auch 
in der parallelen Verantwortung des Schulamtes gegenüber den einzelnen Schulen 
durchzusetzen. 

Durch den Stadtratsbeschluss 19/2193-BV „Gemeinsamer Unterricht und Förderzentren 
sind gleichwertig in der Schulnetzplanung“ als Basis für eine dauerhafte Realisierung 
eines angemessenen Förderzentrums im Verantwortungsbereich des Schulträgers Stadt 
Jena wird insbesondere dem deutlich artikulierten Elternwunsch nach entsprechenden, 
besonders betreuten Schulplätzen Rechnung getragen. Diese aktuell im Entstehen 
befindliche Einrichtung wird ebenso in die Koordinierung einbezogen.

Frage 11 - Wie gelingt vor diesem Hintergrund der Übergang von Kita in Schule für 
o.g. Kinder in Jena?

Im August 2017 wurde ein Arbeitspapier „Übergang – Kita – Schule - Vorgehensweise zur 
Beantragung der Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf der zukünftigen 
Schulanfänger“ vom Netzwerk GU Jena vorgestellt (siehe Anlage 5 – „Übergang Kita – 
Schule/Vorgehensweise zur Beantragung der Feststellung von sonderpädagogischem 
Förderbedarf der zukünftigen Schulanfänger“). 
Dieses Arbeitspapier wurde den Kindertageseinrichtungen seitens der Fachberatung 
Inklusion im Arbeitskreis „Inklusion“  und zum LeiterInnen-Fachtag im November 2017   
vorgestellt und besprochen. 
Im darauf folgenden Jahr wurde im Arbeitskreis „Inklusion“ gemeinsam mit den 
PädagogInnen der Kitas reflektiert, wie der Übergang Kita – Schule für Kinder mit 
Förderbedarf gelungen ist. 

Hierzu erfolgten einige kritische Rückmeldungen:
• Kinder mit manifesten Mehrfachbehinderungen wurden teilweise von Schulen 

abgelehnt
• Eltern haben keine Planungssicherheit, mussten monatelang auf eine Zuteilung 

warten und waren sehr verunsichert
• Eltern fühlen sich teilweise mit ihren Sorgen allein gelassen
• mitunter keine wohnortnahe Schule vorhanden
• Angebote der Kita auf vorbereitende Gespräche wurden von den Schulen oft nicht 

angenommen 
• Eltern gaben im Nachhinein Rückmeldung, dass die Schule nicht gut vorbereitet

war

geäußerte Wünsche: 
• zeitnahe Schulplatzzusage für Kinder mit Eingliederungshilfe 
• Berücksichtigung der Wohnortnähe
• Überlegung für Schwerpunktschulen für Kinder mit manifesten Behinderungen 
• ein Übergangsgespräch sollte Pflicht sein
• ein gegenseitiger Besuch wäre sinnvoll
• Unterstützung bei Kindern mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich in der 

Übergangsphase in die Schule notwendig 
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• Kitas bemerken eine positive Wirkung der Vorschuluntersuchung im 4. Lebensjahr 
(besonders im Bereich Sprache), so dass noch genügend Zeit vorhanden ist, um 
Entwicklungsdefizite aufzuholen 

Frage  12  -  Welche  Veränderungen  sind  auf  kommunaler  Ebene  im  Bereich  der
Eingliederungshilfe und der Arbeit  des Integrationsdienstes vor dem Hintergrund
des Bundesteilhabegesetzes zu erwarten bzw. notwendig? Welche Zeitschiene ist
hierfür vorgesehen?

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden neue, verbindliche Rahmenbedingun-
gen und Vorgaben zu Verfahrensregelungen eingeführt, die für alle Rehabilitationsträger
verbindlich  sind.  Daraus  ergeben  sich  für  alle  Akteure  und  Träger  im  Bereich  der
Eingliederungshilfe neue Aufträge und Aufgaben für die Praxis der Hilfegewährung. Alle
Rehabilitationsträger – so auch die Jugendämter – sind demnach verpflichtet, Maßnahmen
zur  frühzeitigen  Bedarfserkennung  durchzuführen  (§  12  SGB IX)  und  Instrumente  zur
Ermittlung  des  Rehabilitationsbedarfs  einzusetzen  (§  13  SGB  IX).  Diese  Instrumente
sollen - wie bisherige Instrumente auch  - erfassen, ob eine Behinderung vorliegt oder
einzutreten droht.
Verstärkt steht dabei im Fokus, wie sich diese im Zusammenwirken mit Kontextfaktoren
(Kontextfaktoren  sind  Umweltfaktoren,  die  sich  auf  die  Partizipation  und  Teilhabe  von  Menschen  mit
Behinderung positiv oder negativ auswirken könne. Gemeint  sind personenbezogene, soziale,  materielle
oder institutionelle Ressourcen oder Barrieren, die sich etwa in persönlichen Haltungen und Fähigkeiten oder
körperlichen Beschwerden im Zusammenhang mit bspw. Schule/Kita äußern. Es sollen alle im Hinblick auf
die Förderung von Teilhabe relevanten unterstützenden oder hemmenden Faktoren und Lebensbedingungen
betrachtet  werden.)  und  vorhandenen  Ressourcen  und  Barrieren  auf  die  Teilhabe  des
Kindes/Jugendlichen auswirkt  und welche Ziele  durch Leistungen zur  Teilhabe erreicht
werden sollen (§ 13 SGB IX). 
Diese Neuerungen zielen darauf ab, einheitliche Rahmenbedingungen mit Vorgaben zur
Bedarfsermittlung und Hilfeplanung zu setzen und die interdisziplinäre Kommunikation und
Zusammenarbeit  an den Schnittstellen verschiedener Hilfesysteme (wie z.  B. Kranken-
kassen, Eingliederungshilfe und Jugendhilfe) zu erleichtern. 

Mit  der  Verortung  des  Integrationsdienstes  im  Jugendamt  sind  durch  das  BTHG  neu
definierte  Prozesse  zur  Ermittlung  des  Eingliederungshilfebedarfs  von  Kindern  und
Jugendlichen  im  bisherigen  Zuständigkeitsbereich  des  SGB  XII  zum  Teil  bereits
implementiert. Dies gilt insbesondere für die Berücksichtigung von Kontextfaktoren bei der
Ermittlung des Hilfebedarfs, eine Methode, die der Hilfeplanung nach dem SGB VIII (§ 36)
sehr  nahe  kommt.  Während  aktuelle  Instrumente  im Bereich  der  sozialhilferechtlichen
Eingliederungshilfe häufig stark auf verfahrensrechtliche Vorgaben oder auf medizinisch
orientierte  Kategorien  fokussieren,  fließen  in  die  Bedarfsermittlung  durch  den
Integrationsdienst Entwicklungsaspekte bei Kindern und Jugendlichen gleichermaßen im
Rahmen des SGB VIII als auch des SGB XII ein. Es wurden spezifische Vorgehens- und
Arbeitsweisen mit  Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien an der Schnittstelle
zwischen Eingliederungshilfe und Hilfen zur Erziehung entwickelt. Von Beginn an bestand
der  Anspruch  der  durch  das  BTHG  nun  geforderten,  stärker  funktionsbezogenen
Bedarfsermittlung. Sie beinhaltet  die Erfassung aller erforderlichen Informationen zu den
Ausprägungen  und  Auswirkungen  des  Gesundheitsproblems  in  verschiedenen
Lebensbereichen  unter  Einbezug  der  individuell  relevanten  Kontextfaktoren  sowie  der
Wechselwirkungen untereinander. 
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Für  die  künftige  Arbeit  des  Integrationsdienstes  wird  die  geplante  Erweiterung  des
Integrierten  Teilhabeplanes  Thüringen  auf  die  Personengruppe  der  Kinder  und
Jugendlichen  maßgeblich  sein.  Dessen  endgültige  Fassung  steht  noch  aus.  Hierfür
werden auf Landesebene Bedarfsentwicklungsbögen zum „Integrierten Teilhabeplan (ITP)
Frühe Kindheit bis Schuleintritt“ und zum „ITP Schuleintritt bis Volljährigkeit“ entwickelt, die
bisher in einer Entwurfsfassung vorliegen. Sie werden voraussichtlich ab 2020 verbindlich
sein.

Für das Jahr 2019 sind interne Weiterbildungen des Fachdienstes Jugendhilfe  zu den
Themen "Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes für  Kinder  und Jugendliche",
"Integrierte Teilhabeplanung“ und „Verwaltungsrecht in der sozialen Arbeit" organisiert.

Frage 13 - Ist eine Veränderung der örtlichen Zuständigkeit für die Eingliederungs-
hilfe zu erwarten? Wenn ja, mit welchen strukturellen Auswirkungen?

Nach  dem  Thüringer  Gesetz  zur  Ausführung  des  Neunten  Buches  Sozialgesetzbuch
(ThürAGSGB IX) vom 21.09.2018 bleiben die Landkreise und kreisfreien Städte örtliche
Träger der Eingliederungshilfe (§ 1 ThürAGSGB IX). Sie sind sachlich zuständig für die
Leistungen nach Teil 2 des SGB IX n.F. (§ 3 ThürAGSGB IX).

Das Land als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe (§ 2 ThürAGSGB IX) behält die
Zuständigkeit  für  bestimmte Aufgaben zur  Beratung und Unterstützung der  Träger  der
Eingliederungshilfe sowie zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. 

Mit dem Inkrafttreten des ThürAGSGB IX werden ab dem 01.01.2020 Veränderungen der
Zuständigkeiten auf örtlicher und überörtlicher Ebene verbunden sein. 

Bisher  ist  das  Thüringer  Landesverwaltungsamt  (TLVwA)  für  den  Abschluss  von
Vereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII für teil- und vollstationäre Einrichtungen der
Eingliederungshilfe  zuständig.  Für  den  Abschluss  von  Vereinbarungen  für  ambulante
Leistungen sind  die  örtlichen Sozialhilfeträger  zuständig.  Ab dem 01.01.2020 wird  der
überörtliche  Träger  der  Eingliederungshilfe  für  alle  Leistungsangebote,  für  die
Vereinbarungen  nach  §  125  ff.  SGB  IX  abgeschlossen  werden,  zuständig.  Diese
Veränderungen ergeben sich daraus, dass nach der Überführung der Eingliederungshilfe
vom  SGB  XII  in  das  SGB  IX  nicht  mehr  nach  ambulanten,  teil-  und  vollstationären
Angeboten differenziert wird. 

Durch diese Veränderungen sind nachfolgende Vereinbarungen, die bisher nach § 75 Abs.
3  SGB  XII  auf  örtlicher  Ebene  vereinbart  wurden,  zukünftig  durch  das  Thüringer
Landesverwaltungsamt (TLVwA) abzuschließen:

• Ambulant betreute Wohnformen
• Ambulante Frühförderung
• Leistungen für behinderte Kinder in Kindertageseinrichtungen
• Schulbegleiter/Integrationshelfer. 

Die  jeweiligen  Vereinbarungen  sind  im  Einvernehmen  mit  dem  zuständigen  örtlichen
Träger der Eingliederungshilfe abzuschließen.

Die  Verhandlungen  mit  den  Leistungsanbietern  sollen  nach  Auskunft  des
Landesverwaltungsamts  in  der  zweiten  Jahreshälfte  2019  begonnen  werden.  Der  
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Fachdienst  Jugendhilfe  ist  aufgefordert,  dem  Landesverwaltungsamt  bisher
abgeschlossene Vereinbarungen über Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und
Jugendliche nach dem SGB XII zu übermitteln.

Für den bisherigen Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach dem
SGB  XII  wird  damit  das  derzeit  geltende  Verfahren  zum  Abschluss  von
Leistungsvereinbarungen über  Eingliederungshilfe  in  integrativen Kindertageseinrichtun-
gen auf alle oben genannten Leistungen der Eingliederungshilfe ausgeweitet.


